
1

Spitalfinanzierung: Modell mit Regulator, Spitalfinanzierung: Modell mit Regulator, 
Leistungsvergleich und selektivem Leistungsvergleich und selektivem 
KontrahierungszwangKontrahierungszwang

Robert E. Leu
Univeristät Bern

Bern
November 2006

2

AusgangslageAusgangslage

> „Kantonalisierung“ des CH-Gesundheitswesen als 
Hauptproblem (OECD 2006). 

> Besonders problematisch: Mehrfachfunktion der Kantone
> Kantonale Spitalfinanzierung als Misserfolg: Bettendichte, 

Aufenthaltsdauer, Höhe der Spitalkosten und Anteil der 
Spitalkosten an den gesamten Gesundheitskosten 
erreichen weltweit Spitzenwerte

> Kantonale Monopolisierung der Spitallandschaft 
> Rückstand bezüglich Qualitätsmanagement (OECD 2006)
> Trotzdem wollen Ständerat und ev. auch Nationalrat 

Spitalplanung weiter ausbauen.
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AusgangslageAusgangslage

> Aus ökonomischer Sicht ideal wäre ein „regulierter 
Wettbewerb“ (managed competition). Zentrales Element: 
Aufhebung des Kontrahierungszwangs

> Scheitert (noch) am Widerstand der Ärzte und Kantone
> Kompromissvorschlag daher: stärkere Steuerung der 

Spitalversorgung über Qualität und Wirtschaftlichkeit
> Im Zentrum stehen die PatientInnen, die Qualität der 

Leistungen und ihre Wirtschaftlichkeit
> Das Modell kann in zwei Etappen umgesetzt werden          

- Übergang zur Leistungsfinanzierung                         
- Umsetzung der übrigen Modellelemente
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Im Mittelpunkt: QualitätIm Mittelpunkt: Qualität

> Bevölkerung will qualitativ hochstehende Leistungen
> Systematische Qualitätsmessung zeigt regelmässig grosse 

Unterschiede
> Systematische Qualitätsmessung führt regelmässig zu 

Verbesserungen der Qualität
> Schweiz bezüglich Qualitätsmonitoring im Hintertreffen 

(OECD, 2006)
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Anteil Patienten, die nach Herzinfarkt 180 Tage nicht Anteil Patienten, die nach Herzinfarkt 180 Tage nicht 
überlebten, schlechteste 20 Spitäler in Holland, in Prozentüberlebten, schlechteste 20 Spitäler in Holland, in Prozent

>Spital 1 14.5
>Spital 2 14.6
>Spital 3 14.7
>Spital 4 15.1
>Spital 5 15.2
>Spital 6 15.4
>Spital 7 16.0
>Spital 8 16.2
>Spital 9 16.3
>Spital 10 16.3

>Spital 11 16.4
>Spital 12 18.3
>Spital 13 18.3
>Spital 14 19.3
>Spital 15 23.5
>Spital 16 24.6
>Spital 17 24.7
>Spital 18 26.8
>Spital 19 28.6
>Spital 20 32.8
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Modell mit drei SäulenModell mit drei Säulen

> Einführung eines Regulators auf Bundesebene
> Leistungsvergleich bezüglich Qualität und Kosten (pro 

Fallkategorie)
Vertragszwang für landesweit beste Spitalabteilungen und 
Spitäler
Übrige Spitalabteilungen: Vertragsfreiheit

> Binnenmarkt: Zugang aller Patienten zu den qualitativ 
besten und kostengünstigsten Spitälern in der ganzen 
Schweiz.



5

9

Vergleich zu Vorlage StänderatVergleich zu Vorlage Ständerat

> Vom Ständerat übernommen wird die Vergütung der 
Leistungen mittels diagnose-spezifischen Fallpauschalen 
(Vollkosten inkl. Investitionen)

> Nicht übernommen wird die Ausdehnung der Spitalplanung
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EidgEidg. Krankenversicherungskommission. Krankenversicherungskommission

> Zentrale Rolle
> Anlehnung an ComCom
> Paritätisch zusammengesetzt
> Vertretung von Sachverstand
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Aufgaben der Aufgaben der EidgEidg. . 
KrankenversicherungskommissionKrankenversicherungskommission

> Regelung und Überwachung der Grundversorgung („minimal 
standards“)

> Benchmarking bezüglich Qualität und Preis
> Schaffung von Transparenz
> Verhinderung von Missbräuchen
> Erlass von Verfügungen
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BenchmarkingBenchmarking bezüglich Qualität und Preisbezüglich Qualität und Preis

> Benchmark wird vom Bundesrat auf Antrag der Kommission 
festgelegt

> Bandbreite von 75 bis 100%
> Doppelte Hürde: Qualität und Preis
> Wirkung: beschränkte Aufhebung des Kontrahierungszwangs 

für zu teure oder qualitativ ungenügende Spitäler
> Zertifizierung für die besten und günstigsten Spitäler
> Veröffentlichung: Transparenz und Lenkungseffekt 

(Patientenströme)
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Zugang und AufnahmezwangZugang und Aufnahmezwang

> Versicherte haben schweizweit Zugang zu den besten und 
effizientesten Spitälern.

> Aufnahmezwang für alle dem Vertragszwang 
unterstehenden Spitäler.

> Zusätzliche kantonale Vorschriften zur Mindestversorgung 
werden von Kantonen über Leistungsaufträge separat 
finanziert.
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Gemeinwirtschaftliche Leistungen

> Notfall wird wie bisher von den Kantonen über 
Leistungsaufträge organisiert und finanziert

> Universitäre Lehre und Forschung werden vom Kanton 
organisiert und finanziert
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SchlussfolgerungenSchlussfolgerungen

> Das vorgestellte Modell ist ein Kompromiss zwischen 
divergierenden Auffassungen im Parlament.

> Es soll insbesondere die Qualität und die Wirtschaftlichkeit 
der medizinischen Versorgung verbessern und die Stellung 
der PatientInnen verbessern.

> Es lehnt sich eng and das seit Januar in Holland eingeführte 
Modell an und kann in zwei Etappen eingeführt werden: 
Sofortiger Übergang zur Leistungsfinanzierung, mittelfristig 
Umsetzung der übrigen Elemente. 


